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LANDRATSAMT 

Landratsamt Vogtlandkreis • 355 • Postfach 100308 • 08507 Plauen 

Geschäftsbereich III Bearbeiter: Herr Manla Othman 

Amt für Kataster und Geoinformation 
Untere Landwirtschaftsbehörde 
Postplatz 5 

Unser Zeichen: 355/854.421-EAF 10/2025 

Telefon: +49 3741 300-1995 

Telefax: +49 37 41 300-4040

E-Mail: manla-othman.rizan@vogtlandkreis.de 

Eingangsdatum: 08.09.2025 08523 Plauen 
Datum: 03.11.2025 

Feststellen des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Vorhaben 

einer Erstaufforstung 

Bekanntmachung des Landratsamtes Vogtlandkreis 

vom 03.11.2025 

zum Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Der Antragsteller beabsichtigt gemäß § 10 des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen 

(SächsWaldG}, in der Gemarkung Rodewisch (Vogtlandkreis) eine Erstaufforstung auf einer Fläche 

von rund 3,85 ha vorzunehmen. 

Das Landratsamt Vogtlandkreis ist gemäß § 1 O Abs. 5 SächsWaldG als Untere 

Landwirtschaftsbehörde die zuständige Genehmigungsbehörde. 

Da die beantragte Fläche mehr als 2 ha umfasst, war gemäß §§ 5 sowie 7 ff. des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit der Anlage 1, Nummer 17.1.3, Spalte 2 

(,,S") zum UVPG eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-Pflicht 

durchzuführen. 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das oben genannte Vorhaben keine 

Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Begründung 

Bei dem Vorhabenstandort handelt es sich um das Gebiet des ehemaligen 

Andalusitglimmertagebau Rodewisch. 

Die geplante Erstaufforstung wurde in den Antragsunterlagen sowie in der Zulassung des 

Abschlussbetriebsplans als Maßnahme zur Wiedernutzbarmachung und zur Wiederherstellung der 

natürlichen, nachhaltigen Funktion des Tagebaugeländes dargestellt. 

Aufgrund des mangelnden Aufschlussgrades ist eine Rückverfüllung des Tagebaus nicht 
erforderlich. Eine Rückführung zur vormaligen landwirtschaftlichen Nutzung würde zudem die 
zwischenzeitlich angesiedelte Vegetation und Biotope beeinträchtigen. Daher wird eine schonende 
Wiedernutzbarmachung angestrebt, die ohne schädigende Eingriffe in die vorhandenen Strukturen 
auskommt. 

Antrage und Schriftsatze, fur dHJ durch Rechtsvorschrirt Schnftform 
angeordnet ist, konncn m elektronischer Form mit einer quatmz1arten 
ek!ktronischen Signatur rechtswirksam unter der E-Matl-Adresse 
landratsamt@vogUandkrcis.de eingereicht werden. Bitte geben 
Sie in diesem Fall unbedingt ihre postallsche Anschrifi mit an. 

Öffnungszeiten: 
Mo, Fr 09.00 Uhr-12.00 Uhr nach Terrmnvere1nbarung 
DI 09.00 Uhr-12 00 Uhr und 13.00 Uhr- 17.00 Uhr 
M1 keine sp,echze1t 

Do 0900 Uhr-12.00 Uhr und 13.00Uhr-18.00Uhr 
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Die im Amtsblatt enthaltenen Bekanntmachungen sind ohne Unterschrift gültig. 

Das elektronische Amtsblatt des Vogtlandkreises kann auch in gedruckter Form im 
Dienstgebäude des Landratsamtes in Plauen, Postplatz 5, Zimmer 3.1.30 eingesehen und 
gegen Freiumschlag angefordert werden. 

Impressum 
Herausgeber: Landkreis Vogtlandkreis, Landrat Thomas Hennig, Postplatz 5, 08523 Plauen 

Redaktion: Verantwortlich: Pressestelle, Postplatz 5, 08523 Plauen, Telefon: 03741 
300-1045, Telefax: 03741 300-4004, E-Mail: presse@vogtlandkreis.de, Postanschrift: 
Postplatz 5, 08523 Plauen 

Verantwortlich für die amtlichen Mitteilungen des Landkreises: Der Landrat 

Verantwortlich für die übrigen amtlichen Mitteilungen: Leiter der publizierenden 
Einrichtungen 
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